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Umsetzung der EU-Richtlinie zum Hinweisgeberschutz 
 

 
Im Oktober 2019 hat die Europäische Union eine Richtlinie zum Schutz von Personen verba-

schiedet, die in beruflichem Zusammenhang Verstöße gegen geltendes EU-Recht melden. Der 

deutsche Gesetzgeber muss nun innerhalb von zwei Jahren gesetzliche Regelungen 

schaffen, die Hinweisgeber vor Repressalien schützen. Diese müssen mindestens den Anfor-

derungen der Richtlinie entsprechen. 

Transparency Deutschland und Whistleblower-Netzwerk e. V. setzen sich seit Jahren für 

eine umfassende Gesetzgebung ein.  

Hinweisgeber sind bei der Aufdeckung von Korruptionsfällen und anderen Straftaten in Verwal-

tung, Wirtschaft und zivilgesellschaftlichen Organisationen unverzichtbar. Ohne sie würden 

viele Fälle von Korruption und Machtmissbrauch unerkannt bleiben. Leider erleiden Hin-

weisgeber häufig erhebliche Nachteile, die auch existenzbedrohend sein können. Wir begrüßen 

ausdrücklich die EU-Richtlinie zum Hinweisgeberschutz. Ein nationales Gesetz muss nun auf 

Basis dieser Richtlinie Rechtssicherheit für Hinweisgeber herstellen und zugleich ausrei-

chenden Schutz vor falschen Beschuldigungen sicherstellen. Unternehmen, Verfolgungsbehör-

den und Justiz müssen klare und verständliche Regelungen anwenden können.  

Wir fordern daher: 

1. Anwendungsbereich auf Verstöße gegen nationales Recht ausweiten 

Der Anwendungsbereich der Richtlinie bezieht sich lediglich auf ausgewählte Rechtsbereiche 

des EU-Rechts. Meldungen von Verstößen gegen nationales Recht sind hier nicht geschützt. 

Eine Ausweitung auf nationales Recht ist dringend erforderlich, um alle Hinweisgeber gleich-

ermaßen schützen zu können. Wenn sich der Hinweisgeberschutz nur auf EU-Recht bezöge, 

müssten meldende Personen selbst herausfinden, ob der zu meldende Verstoß europäische 

oder nationale Rechtsbereiche verletzt. Diese selbst für Juristen schwierige Zuordnung können 

potentielle Hinweisgeber an ihrem Arbeitsplatz nicht sicher treffen. 

Wir halten es daher für zwingend erforderlich, dass der Gesetzgeber Klarheit schafft. Er 

muss die Anwendung auf nationales Recht ausweiten und Hinweise auf Verstöße jedenfalls ge-

gen deutsches Strafrecht sowie auf sonstiges Fehlverhalten, dessen Aufdeckung im öffentli-

chen Interesse liegt, schützen. Die Ausweitung auf nationales Recht ist auch deshalb erforder-

lich, um das Zivilrechtsübereinkommen des Europarats umzusetzen und seine Ratifizierung in 

die Wege leiten zu können. 

2. Hinweisgeberschutz in einem Gesetz vereinheitlichen  

In unseren nationalen Gesetzen existieren bereits einzelne Regelungen zur Meldung von 

Rechtsverstößen. Der deutsche Gesetzgeber muss ein einheitliches Gesetz zum Schutz von 
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Hinweisgebern einführen, um die Regelungen übersichtlich zu gestalten und Rechtssicher-

heit zu schaffen. Bestehende Regelungen sollten in das neue Gesetz integriert werden. 

3. Externe Behörden stärken 

Der Hinweisgeber hat laut EU-Richtlinie das Recht, die Wahl des geeigneten Adressaten für 

die Meldung eines Verstoßes selbst zu treffen und sich auch ohne vorherige interne Meldung 

an seinen Arbeitgeber direkt an zuständige externe Behörden zu wenden – dies muss auch bei 

Hinweisen auf Verstöße gegen nationales Recht gelten. Die Ausgestaltung der zuständigen 

Behörden mit weitgehenden Kompetenzen, Finanzen und Personal ist deshalb von zent-

raler Bedeutung. Hinweisgeberfreundlich ausgestaltete externe Meldekanäle sind auch Moti-

vation für Arbeitgeber, ihre eigenen internen Meldekanäle attraktiv für Hinweisgeber zu konzi-

pieren. 

4. Anonymität ermöglichen 

Die Richtlinie stellt es den Mitgliedstaaten frei, ob Arbeitgeber und die zuständigen externen 

Behörden anonyme Meldungen über Rechtsverstöße entgegennehmen und diesen nachgehen 

sollen. Wählt ein Hinweisgeber den Schutz der Anonymität, muss der deutsche Gesetzgeber 

eine allgemeine Pflicht zur Entgegennahme und angemessenen Nachverfolgung auch 

anonymer Meldungen verordnen. Größere Unternehmen sowie externe Meldebehörden sollten 

zur Einrichtung von anonymen Meldewegen verpflichtet werden. 

5. Unterstützungsfond für Hinweisgeber schaffen 

Die Richtlinie hebt die Bedeutung weitergehender Ressourcen zur Unterstützung von Hinweis-

gebern durch staatliche wie nichtstaatliche Stellen besonders hervor. Die Bundesregierung 

muss einen Unterstützungsfonds für Hinweisgeber einrichten, aus dem die Beratung und Un-

terstützung von Hinweisgebern sowie der Ausgleich von persönlichen Nachteilen erbracht wer-

den kann. Für die Finanzierung eines derartigen Fonds sind unterschiedliche Quellen denkbar.  

6. Weitere gesetzliche Schutzmaßnahmen 

Darüber hinaus sind weitere juristische Festlegungen zu treffen, wie  

• Sanktionen und im Verfahrensfall Erhöhung der Unternehmensbuße für Organisatio-

nen, die keine bzw. unzureichende internen Meldekanäle einrichten; gleichzeitige Min-

derung der Buße, wenn Kanäle vorhanden sind 

• Einrichtung einer zentralen Beratungsstelle („helpdesk“) für Hinweisgeber mit Lotsen-

funktion zu zuständigen Behörden  

• Verbot der Benachteiligung von Hinweisgebern, die im guten Glauben handeln; dies be-

trifft sowohl die Offenbarung des Missstandes als auch die Beschaffung der Information 

• Klare gesetzliche Regelungen zur Wahrung der Vertraulichkeit von Meldungen sowie 

der Identität des Hinweisgebers, wenn diese dem Empfänger der Meldung bekannt ist 
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Weiterführende Informationen: 

 

RICHTLINIE (EU) 2019/1937 des Europäischen Parlaments und des Rates zum Schutz von 

Personen, die Verstöße gegen das Unionsrecht melden 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019L1937&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019L1937&from=EN

